
Städtebauförderung; Befristung von Sanierungssatzungen gemäß der 
Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB) 2007 - Verpflichtende Festlegung 
einer Befristung der Geltungsdauer für die Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes "Südliche Altstadt" der Stadt Grafenau 
vom 27.05.2003 und für die Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes "Ortskern Haus i. Wald" der Stadt Grafenau vom 
12.01.1994 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Grafenau hat am 07.12.2021 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Der Stadtrat der Stadt Grafenau beschließt, gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 
Baugesetzbuch (BauGB) die Laufzeit der rechtskräftigen Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes „Südliche Altstadt“ bis zum 31.12.2036 zu 
befristen. 
 
Der Stadtrat der Stadt Grafenau beschließt, gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 
Baugesetzbuch (BauGB) die Laufzeit der rechtskräftigen Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Haus i. Wald“ bis zum 31.12.2031 
zu befristen. 
 
Die Beschlüsse wurden mit der Veröffentlichung im Grafenauer Anzeiger am 
22.12.2021 ortsüblich bekanntgemacht. 
 
 
STADT GRAFENAU 
Grafenau, 22.12.2021 
 
gez. 

 
Alexander Mayer 
Erster Bürgermeister 
 

 

 










